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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan-Entwurf 67458/08 
Arbeitstitel: Brandenburger Straße Teilbereich B in Köln-Altstadt/Nord 

 
 
1. Art der baulichen Nutzung 
 
1.1 Gemäß § 1 Absatz 5 BauNVO in Verbindung mit Absatz 9 BauNVO sind im Kerngebiet 

(MK) Vergnügungsstätten sowie Sex- und Erotik-Shops und Gewerbebetriebe des sexuel-
len Amüsier- und Unterhaltungsbereiches nicht zulässig. 

 
1.2 Gemäß § 1 Abs 5 BauNVO in Verbindung mit Absatz 9 BauNVO sind im Kerngebiet (MK) 

die allgemein zulässigen Tankstellen in Verbindung mit Parkhäusern und Großgaragen 
nicht zulässig. 

 
1.3 Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 7 BauNVO sind sonstige Wohnungen ab dem 1. Obergeschoss 

in den Bereichen, die an einen Lärmpegelbereich IV angrenzen, zulässig 
 
1.4 Gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 1 BauNVO sind die im Kerngebiet ausnahmsweise zulässigen 

Tankstellen nicht zulässig. 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 

2.1 Die Größe der Grundfläche der baulichen Anlagen (GR) wird gemäß § 16 Absatz 3  
Nummer 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) wie folgt bestimmt: 

Als zulässige Grundfläche (GR) wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare 
Grundstücksfläche festgesetzt. 

 
2.2 Gemäß § 16 Absatz 2 und 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die 

Größe der Grundflächen baulicher Anlagen und die Zahl der Vollgeschosse in Verbindung 
mit den zulässigen Wandhöhen festgesetzt. 

 
2.3 Gemäß § 16 Absatz 2 Nummer 4 BauNVO wird für die Bebauung im Plangebiet als ma-

ximale Höhe baulicher Anlagen folgendes festgesetzt: 

a) Oberer Bezugspunkt für die festgesetzten maximalen Wandhöhen ist bei Flachdächern 
die Oberkante der Attika (Außenwandhöhe) beziehungsweise bei Satteldächern die 
Wandhöhe (Schnittpunkt Außenwandfläche mit Oberkante Bedachung). 

b) Die maximalen Wandhöhen werden als absolute Höhen über Normalhöhennull (Höhe 
ü. NHN) festgesetzt. Die Höhenlage der Gehwegoberkante im Bebauungsplangebiet 
liegt im Mittel bei 48,90 m ü. NHN.  

 
 
3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) 
 
Gemäß § 23 Absatz 1 BauNVO wird die überbaubare Grundstücksfläche durch festgesetzte 
Baulinien und Baugrenzen festgesetzt. 
 
4. Bauweise  
 
Gemäß § 22 Absatz 3 BauNVO wird im Bebauungsplan für MK die geschlossene Bauweise 
festgesetzt.  
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5. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 
Gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 24 BauGB wird festgesetzt: 
 
5.1 Passive Schallschutzmaßnahmen sind entsprechend den in der Planzeichnung darge-

stellten Lärmpegelbereichen an den Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen nach DIN 
4109 (Schallschutz im Hochbau/Ausgabe Nov. 1989, zu erwerben bei Beuth Verlag 
GmbH Berlin) zu treffen.  

 
5.2 Passive Schallschutzmaßnahmen sind für die zwei- bzw. siebengeschossige Bebauung 

an der Ecke Breslauer Platz/Johannisstraße entsprechend dem Lärmpegelbereich VI an 
den Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen nach DIN 4109 (Schallschutz im Hoch-
bau/Ausgabe Nov. 1989, zu erwerben bei Beuth Verlag GmbH Berlin) zu treffen. 

 
5.3 Die Minderung der zu treffenden Schallschutzmaßnahmen ist im Einzelfall zulässig, so-

fern im Baugenehmigungsverfahren anhand einer schalltechnischen Untersuchung nied-
rigere Lärmpegelbereiche an einzelnen Gebäudeteilen oder Geschossebenen nachge-
wiesen werden.  

 
6. Telekomunikationsleitungen 
 
Gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 13 BauGB sind Telekommunikationsleitungen unterirdisch zu führen. 
 
7. Fläche für Bepflanzungen 
 
Gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 25a BauGB sind im MK  mindestens 30 % neu errichteter oder im 
Rahmen der Instandsetzung veränderter Flachdachflächen der Gebäude mit einer Extensivbe-
grünung- wie z. B. Bodendecker, Stauden, Gräser und Blumen - zu überdecken. Unterbaute 
Flächen (Untergeschosse, Tiefgaragen) müssen mit einer mindestens 60 cm starken Erd- oder 
Substratschicht überdeckt und begrünt werden. 
 
8. Gestalterische Festsetzungen 
 
Gemäß § 9 Absatz 4 BauGB i. V. m. § 86 Absatz 1 und 4 der Landesbauordnung (BauO NRW) 
vom 01.03.2000 werden folgende gestalterische Festsetzungen getroffen: 

8.1 Zulässige Werbeanlagen 

a) Werbeanlagen sind nur an den straßenseitigen Gebäudewänden zulässig. An der Al-
tenberger Straße und Johannisstraße sind sie nur unterhalb der ersten Vollgeschoss-
decke und im Bereich des Breslauer Platzes unterhalb der Oberkante der Fensterbrüs-
tungen des zweiten Obergeschosses zulässig. 

b) Werbeanlagen mit wechselnden oder bewegten Sichtflächen, mit entsprechender Be-
leuchtung, Lichtprojektionen sowie akustisch unterstützte oder rein akustische Werbe-
anlagen sind unzulässig. 

8.2 Dachform 

a) Im Plangebiet sind Sattel- und Flachdächer zulässig. 
b) Für die ein- und zweigeschossig festgesetzte Bebauung werden Flachdächer festge-

setzt. Dächer mit einer Neigung bis maximal 5° gelten als Flachdächer.   
 
9. Nachrichtliche Übernahmen 
 
Gemäß § 9 Absatz 6 BauGB wird folgende Festsetzung nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen: 
 
Das nach Denkmalschutzgesetz (DSchG NW) unter Schutz gestellte Bodendenkmal Nr. 435 (im 
Bereich Maximinenstraße/Breslauer Platz). 
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Hinweise 
 
1. Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414). 
 
2. Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132). 
 
3. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58). 
 
4. Es gilt die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO 

NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256). 
 
5. Hinsichtlich der vorgenannten gesetzlichen Grundlagen gilt jeweils die bei Erlass dieser 

Satzung geltende Fassung. 
 
6. Innerhalb des Plangebietes bestehende Rechtssetzungen aufgrund des Preußischen 

Fluchtliniengesetzes, des Aufbaugesetzes NW, des Bundesbaugesetzes oder des Bau-
gesetzbuches treten mit der Rechtsverbindlichkeit dieses Bebauungsplanes außer Kraft. 

 
7. Unterliegende Festsetzungen nach früherem Planungsrecht werden mit Inkrafttreten des 

vorliegenden Bebauungsplanes unwirksam. 
 
8. Das Plangebiet ist durch überhöhte Lärm - und Luftimmissionen vorbelastet. 
 
9. Innerhalb des Plangebietes ist mit Bombenblindgängern bzw. Kampfmitteln zu rechnen. 

Vor Aufnahme von Baumaßnahmen mit Bodeneingriffen ist der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst bei der Bezirksregierung Düsseldorf einzuschalten. 

 
10. Innerhalb des Plangebietes ist mit archäologischen Bodenfunden zu rechnen. Gemäß 

§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz (DSchG) ist vor Aufnahme von Baumaßnahmen mit 
Bodeneingriffen die Archäologische Bodendenkmalpflege bei der Stadt Köln einzuschal-
ten. 

 
11. Das Plangebiet befindet sich im Bereich einer vorhandenen unterirdischen Stadtbahnstre-

cke mit der Haltestelle Breslauer Platz. Es ist mit Ankern und Verbauresten zu rechnen. 
Vor Aufnahme von Baumaßnahmen ist das Amt für Brücken und Stadtbahnbau einzu-
schalten. Infolge des Stadtbahnbetriebes können eventuell Beeinträchtigungen durch 
Lärm und Erschütterungen auftreten. 

 
12. Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flughafens Köln/Bonn. 
 
13. Das Profil der festgesetzten Verkehrsfläche ist nur zur Information vermerkt. 
 
14. DIN-Vorschriften und sonstige private Regelwerke, auf die in der Bebauungsplanurkunde 

verwiesen wird, finden jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung An-
wendung. Sie werden beim Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster der Stadt 
Köln, Plankammer, Zimmer 06.E 05, Stadthaus, Willy- Brandt Platz 2, 50679 Köln, wäh-
rend der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 


